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RUNDSCHREIBEN 
Zertifizierungsstellen 
 

 

Coronavirus (SARS-CoV-2) 
Verlängerung aller ITW-Lieferberechtigungen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

aufgrund der aktuellen Ausbreitung des Coronavirus werden die Lieferberechtigungen 
aller ITW-zertifizierten Standorte um zwei Monate verlängert (Umstellung in der 
ITW-Datenbank zum 26. März 2020). Dieser Vorgehensweise haben die zuständigen ITW-
Gremien zugestimmt. 
Entsprechend der verlängerten ITW-Lieferberechtigung können erforderliche ITW-Audits 
auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden (siehe dazu auch unser Schreiben vom 
20. März 2020). 

Ist trotz der aktuellen Situation die Durchführung von ITW-Audits vorgesehen, gilt weiter-
hin, dass diese nur durchgeführt werden können, wenn sowohl das zu auditierende Unter-
nehmen als auch der Auditor der Auditdurchführung zugestimmt haben. Wir empfehlen 
erneut dringend, auf die Durchführung von Audits zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu ver-
zichten. 

Die an der Initiative Tierwohl teilnehmenden Betriebe werden wir heute in gleicher Weise 
informieren. 

Bitte beachten Sie zudem die nachfolgenden Hinweise. 

 

Wiedererlangung der ITW-Lieferberechtigung nach nicht bestandenen Audits 
(gilt nur für Geflügel) 

Die zweimonatige Verlängerung der ITW-Lieferberechtigungen findet auf alle aktuell in 
der Initiative Tierwohl lieferberechtigten Standorte Anwendung, nicht aber auf 
solche, die aufgrund von nicht bestandenen ITW-Audits derzeit nicht ITW-lieferberechtigt 
sind. 

Bei Geflügel haltenden Betrieben ist - im Gegensatz zu Schweine haltenden Betrieben - 
nach einem nicht bestandenen ITW-Audit eine erneute Teilnahme möglich. Hierzu ist je-
doch grundsätzlich die Durchführung eines erneuten ITW-Audits vor Ort erforderlich.  

Wurden in dem nicht bestandenen Audit jedoch ausschließlich dokumentarische Abwei-
chungen festgestellt und aus Sicht der Zertifizierungsstelle eine Dokumentenprüfung für 
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eine Wiederherstellung der ITW-Lieferberechtigung ausreichend sein, wenden Sie sich bitte unmittelbar an die 
ITW-Geschäftsstelle, um das weitere Vorgehen abzustimmen. 

 

Die von uns mit Schreiben vom 10. und 20. März 2020 kommunizierten Maßnahmen behalten weiterhin ihre 
Gültigkeit. 

Bitte beachten Sie zum Schutz sowohl der Auditorinnen und Auditoren als auch der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der auditierten Unternehmen auch weiterhin in besonderer Weise die Hygieneregeln. Informationen 
hierzu finden Sie unter anderem auf der Internetseite des Robert Koch-Instituts unter 
https://www.rki.de. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Gesellschaft zur Förderung des Tierwohls in der Nutztierhaltung mbH 

 

Dr. Alexander Hinrichs 

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html

